
ALTERNATIVENERGIEANLAGE
ANSUCHEN UM GEWÄHRUNG EINES ZUSCHUSSES FÜR DIE ERRICHTUNG EINER 

ANTRAGSTELLER (= Liegenschaftseigentümer)

Name/n:

Adresse:

PLZ:

Tel.: E-Mail:

Ich/wir ersuche/n um Gewährung eines Zuschusses für die Errichtung einer/s

Solaranlagen
Wärmepumpenanlagen

Photovoltaikanlagen
Photovoltaikspeicheranlagen

gemäß den Richtlinien über die Gewährung von Zuschüssen zur Anschaffung von Alternativenergieanlagen 
in der Stadtgemeinde Schrems vom 16. 2. bzw. 21. 4. 2022. (Zutreffendes bitte ankreuzen)

BANKVERBINDUNG

IBAN:

Name des Bankinstitutes:

Kontoinhaber/in:

Ich/wir nehme/n zur Kenntnis, dass der Förderungsbetrag im Falle eines Widerrufes seitens der  
Stadtgemeinde Schrems innerhalb eines Monates zurückzuzahlen ist.

Datum und UNTERSCHRIFT:

HINWEIS
Bitte beachten Sie, dass die Errichtung Ihrer Alternativenergieanlage baubehördlich bewilligungs- oder  
anzeigepflichtig sein bzw. eine Meldepflicht bestehen könnte.

BEILAGEN

Der o. a. Antrag wurde geprüft und kann mit € 

NUR VON DER GEMEINDE AUSZUFÜLLEN

Rechnung inkl. Zahlungsnachweis

Unterlagen über weitere erhaltene bzw. beantragte Förderungen für diese Alternativenergieanlage (falls  
vorhanden)

gefördert werden. 

Überprüft am: Unterschrift:

STADTGEMEINDE SCHREMS
Hauptplatz 19, 3943 Schrems
gemeinde@schrems.at
02853 / 77 454      Fax:  DW 44

www.schrems.at


